
 

Stadt Cottbus / mesto Chosebuz 
Der Oberbürgermeister 

 

Vorlagen-Nr. 

StVV II-018/19 

HA       

   

Geschäftsbereich: II Fachbereich: 70 Termin der Tagung:27.11.2019 
 

Vorlage zur Entscheidung 

 durch den Hauptausschuss  öffentlich 

 durch die Stadtverordnetenversammlung  nichtöffentlich 
 

Beratungsfolge: Datum  Datum 

 Dienstberatung Oberbürgermeister 

 Ausschuss für Haushalt und Finanzen 

 Ausschuss für Recht, Ordnung, Sicherheit und 
Petitionen 

 Ausschuss für Soziales, Gesundheit und 
Rechte für Minderheiten 

 Ausschuss für Bildung, Sport, Kultur und 
sorbisch/wendische Angelegenheiten 

 Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligung und 
Strukturwandel 

12.11.19 

      

      

 
      

 
      
 

      

 Ausschuss für Umwelt und 
Klimaschutz 

 Ausschuss für Bau und Verkehr 

 Hauptausschuss 

 Stadtverordnetenversammlung 

 Beteiligung Ortsbeiräte nach 
KVerf 

 Information an AG Ortsteile 

 Jugendhilfeausschuss 

      

 
      

20.11.19 

27.11.19 

      

 
      

      

 

Beratungsgegenstand: 
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung 

    (Abfallgebührensatzung) der Stadt Cottbus/Chóśebuz vom 30.10.2019  

 

Beschlussvorschlag: 
     
    Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus/Chóśebuz möge beschließen:  
 

1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung 
    (Abfallgebührensatzung) der Stadt Cottbus/Chóśebuz   

 

Holger Kelch 
                

 

 
 

Beratungsergebnis des HA/der StVV: Beschluss-Nr.:        

 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Tagung am:       TOP:       

 Anzahl der Ja-Stimmen:     

 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     

 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     
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3. Folgekosten: 

Problembeschreibung/Begründung: 

 
Am 30.10.2019 wurde die Satzung über die Abfallentsorgung (Abfallentsorgungssatzung) der Stadt 
Cottbus/Chóśebuz, Beschluss-Nr. II-008-3/19, neu beschlossen.    
 
Am 30.10.2019 wurde die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung 
(Abfallgebührensatzung) der Stadt Cottbus/Chóśebuz, Beschluss - Nr. II-009-3/19, auf Grundlage der 
Abfallentsorgungssatzung vom 30.10.2019 neu beschlossen. 
 
Im § 1 Abs. 3 der Abfallgebührensatzung ist geregelt, dass die Satzungsgewalt für das Beseitigen (Ablagern) 
der in Anhang I der Abfallentsorgungssatzung unter Punkt 4. genannten mineralischen Abfälle aufgrund 
öffentlich-rechtlicher Vereinbarung auf den Kommunalen Abfallentsorgungsverband „Niederlausitz“ 
übergegangen ist. 
Der Bezug auf Anhang I Punkt 4. der Abfallentsorgungssatzung ist ein redaktioneller Fehler. 
 
Der  § 1 Abs. 3 ist zu korrigieren und wie folgt über eine Änderungssatzung neu zu fassen: 
  
„(3) Die Satzungsgewalt für das Beseitigen (Ablagern) der in Anhang II Punkt 5 der Abfallentsorgungssatzung 
genannten mineralischen Abfälle sowie für die Gebühren- bzw. Entgelterhebung von Selbstanlieferern 
mineralischer Abfälle an der Deponie Lübben-Ratsvorwerk ist aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung auf 
den Kommunalen Abfallentsorgungsverband „Niederlausitz“ übergegangen.“ 
 

 
 
 
Anlage: 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung                     
(Abfallgebührensatzung) der Stadt Cottbus/Chóśebuz  

 

1. Haushaltsmäßige Auswirkungen auf den Ergebnis-/Finanzhaushalt:  Ja  Nein 

Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto 

Erträge:       
Aufwand:       

Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto 

Einzahlungen:       
Auszahlungen:       

2. Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen: 

Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto 

Erträge:       
Aufwand:       

Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto 

Einzahlungen:       
Auszahlungen:       

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


